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Allgemeine Reisebedingungen
Die nachstehenden Reisebedingungen
werden Bestandteil des zwischen dem
Reiseveranstalter und dem Kunden abge-
schlossenen Pauschalreisevertrages i.S.d. §
651a BGB und ergänzen insoweit die
gesetzlichen Bestimmungen.
Sofern in den nachstehenden
Bedingungen

gemäß § 126b BGB jedes Medium zu
verstehen, dass es dem Empfänger
ermöglicht, eine auf dem Datenträger
befindliche, an ihn persönlich gerichtete
Erklärung so aufzubewahren oder zu
speichern, dass sie ihm während eines für
ihren Zweck angemessenen Zeitraums
zugänglich ist, und das geeignet ist, die
Erklärung unverändert wiederzugeben.
Hierzu zählen unter anderem USB-Sticks,
CDROMs, DVDs, Papier, E-Mails, Speicher-
karten und Computerfestplatten.

1. Abschluss eines Reisevertrages

1.1 Mit der Anmeldung bietet der Kunde
der DIAMIR Erlebnisreisen GmbH

Reisevertrages verbindlich an. Die
Anmeldung kann schriftlich, mündlich,
fernmündlich oder auf elektronischem
Weg (E-Mail, Internet) vorgenommen
werden, nachdem der Kunde vom
Reiseveranstalter i.S. des Art. 250 §§ 1-3
EGBGB ordnungsgemäß informiert wurde.

1.2 Die Anmeldung erfolgt durch den
Anmelder auch für alle in der Anmeldung
mit aufgeführten Teilnehmer, für deren
Vertragsverpflichtungen der Anmelder wie
für seine eigenen Verpflichtungen
einsteht, sofern er eine entsprechende
gesonderte Verpflichtung durch ausdrück-
liche und gesonderte Erklärung übernom-
men hat.

1.3 Der Vertrag kommt mit der Annahme
durch den Reiseveranstalter zustande. Die
Annahme bedarf keiner bestimmten Form.
Bei oder unverzüglich nach Vertrags-
abschluss wird der Reiseveranstalter dem
Kunden die den gesetzlichen Vorgaben
entsprechende Reisebestätigung auf
einem dauerhaften Datenträger über-
mitteln bzw. in den Fällen des Art. 250 § 6 I
EGBGB in Papierform aushändigen.

1.4 Weicht der Inhalt der Bestätigung vom
Inhalt der Anmeldung ab, so liegt ein
neues Angebot des Reiseveranstalters vor,
an das er für die Dauer von 10 Tagen
gebunden ist. Der Vertrag kommt auf der
Grundlage dieses neuen Angebotes
zustande, sofern der Reiseveranstalter auf
die Änderungen hingewiesen und im
Übrigen seine vorvertraglichen Informa-
tionspflichten gem. Art. 250 §§ 1-3 EGBGB
erfüllt hat. Die Annahme des Kunden
erfolgt durch ausdrückliche Erklärung,
Anzahlung oder vollständige Zahlung
gegenüber dem Reiseveranstalter.

2. Bezahlung

2.1 Zahlungen auf den Reisepreis vor der
Beendigung der Reise dürfen nur gegen
Aushändigung des Sicherungsscheines im
Sinne von § 651t BGB, der Namen und
Kontaktdaten des Kundengeldabsicherers
in klarer, verständlicher und hervor-
gehobener Weise enthält, verlangt werden
und erfolgen.

2.2 Mit Vertragsabschluss wird eine
Anzahlung in Höhe von 15 % des
Reisepreises fällig. Für Schiffsreisen / Kreuz-
fahrten beträgt die Anzahlung 20 % des
Reisepreises. Weitere Zahlungen werden
zu vereinbarten Terminen fällig. Der
restliche Reisepreis wird spätestens 25
Tage vor Reiseantritt fällig, sofern der
Sicherungsschein übergeben ist und die

Reise nicht mehr aus den in Nummer 8.b)
genannten Gründen abgesagt werden
kann.

2.3 Abweichend von Ziff. 2.2 kann der volle
Reisepreis für eine Pauschalreise auch
ohne die Aushändigung eines Sicherungs-
scheins verlangt werden, wenn die Reise
nicht länger als 24 Stunden dauert, keine
Übernachtung eingeschlossen ist und der
Reisepreis 500 EUR nicht übersteigt.

2.4 Bei Buchungen, die weniger als 4
Wochen vor Reisebeginn erfolgen, ist der
gesamte Reisepreis nach Übergabe des
Sicherungsscheines sofort fällig.

2.5 Zahlungen können in bar, per
Überweisung, mit EC-Karte oder mit
Kreditkarte getätigt werden. Wir akzep-
tieren VISA, Mastercard und American
Express (2,3% Gebühren). Zahlt der Kunde
den Reisepreis mit Kreditkarte, hat er dafür
zu sorgen, dass zu den jeweiligen Fällig-
keitsterminen ein ausreichendes Limit zur
Verfügung steht. Kann der Zahlungs-
vorgang mangels ausreichendem Limit
nicht durchgeführt werden, ist DIAMIR
berechtigt, für den dadurch entstehenden
Aufwand vom Kunden einen pauschalen
Schadenersatz in Höhe von 15 EUR zu
verlangen. Dem Kunden bleibt es unbe-
nommen, den Nachweis zu führen, dass
DIAMIR lediglich ein geringerer Schaden
als die Pauschale oder gar kein Schaden
entstanden ist.

2.6 Kommt der Kunde mit der Zahlung des
Reisepreises teilweise oder vollständig in
Verzug, ist der Reiseveranstalter nach
Mahnung und Fristsetzung berechtigt,
vom Vertrag zurückzutreten und
Schadensersatz entsprechend Ziff. 5.3,
bzw. 5.6 zu verlangen.

3. Leistungen und Prospektangaben

3.1 Welche Leistungen vertraglich
vereinbart sind, ergibt sich aus den
Leistungsbeschreibungen (Prospekt, Inter-
net, Katalog, Flyer) bzw. in der Reise-
bestätigung und den gemäß Art. 250 § 3
EGBGB gemachten Angaben.

3.2 Abweichende Leistungen, z.B. aus
anderen Prospekten der Leistungsträger,
sowie Sonderwünsche, die den Umfang
der vorgesehenen Leistungen verändern,
sind nur verbindlich, wenn sie von dem
Reiseveranstalter ausdrücklich auf einem
dauerhaften Datenträger bestätigt werden.

3.3 Dritte sind nicht befugt, von den
Reisebedingungen oder den Ausschrei-
bungen des Reiseveranstalters abwei-
chende Zusagen zu machen und/oder
Vereinbarungen zu treffen.

3.4 Leistungen, die als Fremdleistungen
direkt vom Kunden bei Drittunternehmen
gebucht werden, gehören nicht zum
Leistungsumfang des Reiseveranstalters
(z.B. Sportveranstaltungen, Ausflüge, Rund-
fahrten, Ausstellungen etc.).

3.5 Beschriebene Tierbeobachtungen
können nicht garantiert werden, da es sich
um Naturerlebnisse mit freilebenden,
wilden Tieren handelt, deren Verhalten
nicht zu 100 % vorhersehbar ist. Im Fall
keiner Sichtung ist keine Erstattung des
Reisepreises möglich.

4. Leistungsänderungen

4.1 Der Reiseveranstalter behält sich
ausdrücklich vor, vor Vertragsabschluss
berechtigte Leistungs- und Preisände-
rungen zu erklären. Eine vorvertragliche
Preisanpassung kann insbesondere aus
den folgenden Gründen notwendig
werden:

a) Aufgrund einer Erhöhung der Beförde-
rungskosten, der Abgaben für bestimmte
Leistungen, wie Hafen- oder Flughafen-
gebühren, oder einer Änderung der für die
betreffende Reise geltenden Wechselkurse
nach Veröffentlichung des Prospekts,
b) Wenn die vom Kunden gewünschte
und im Prospekt ausgeschriebene
Pauschalreise nur durch den Einkauf
zusätzlicher Kontingente nach Veröffent-
lichung des Prospektes verfügbar ist.

4.2 Änderungen oder Abweichungen
einzelner Reiseleistungen von dem verein-
barten Inhalt des Reisevertrages, die nach
Vertragsabschluss notwendig werden und
die vom Reiseveranstalter nicht wider Treu
und Glauben herbeigeführt wurden, sind
nur gestattet, soweit die Änderungen oder
Abweichungen nicht erheblich sind und
den Gesamtzuschnitt der gebuchten Reise
nicht beeinträchtigen.

4.3 Der Reiseveranstalter verpflichtet sich,
den Kunden über Leistungsänderungen
und/oder -abweichungen unverzüglich
gem. § 651f II BGB auf einem dauerhaften
Datenträger zu informieren. Im Fall einer
nachträglichen, erheblichen Änderung
einer wesentlichen Reiseleistung ist der
Kunde berechtigt, vom Reisevertrag
zurückzutreten oder die Teilnahme an
einer gleichwertigen Reise zu verlangen,
wenn der Reiseveranstalter eine solche
Reise ohne Mehrpreis aus seinem Angebot
anbieten kann. Gegebenenfalls wird dem
Kunden eine kostenlose Umbuchung
angeboten.

4.4 Mit der Angabe der Mindestteil-
nehmerzahl sichert der Reise-veranstalter
keine Mindestteilnehmer-anzahl an der
Reise zu oder will eine Eigenschaft der
Reise beschreiben, sondern schafft
lediglich die Voraussetzung für ein
Rücktrittsrecht nach § 651 h Abs. 4 BGB.
Kommt es bei Durchführung der Reise zu
einer Unterschreitung der ausge-
schriebenen Mindestteilnehmerzahl auf-
grund Stornierung von Reiseteil-nehmern
oder deren Nichtteilnahme an der Reise,
stellt diese keinen Reisemangel dar.

4.5 Eventuelle Gewährleistungsansprüche
bleiben unberührt, soweit die geänderten
Leistungen mit Mängeln behaftet sind.

5. Rücktritt durch den Kunden

5.1 Der Kunde kann jederzeit vor
Reisebeginn von der Reise zurücktreten.
Der Rücktritt ist gegenüber dem Reise-
veranstalter zu erklären. Sofern die Reise
über einen Reisevermittler gebucht wurde,
kann der Rücktritt auch diesem gegenüber
erklärt werden. Maßgebend ist der Zugang
der Rücktrittserklärung. Der Rücktritt ist
grundsätzlich formlos möglich. Dem
Kunden wird jedoch empfohlen, den
Rücktritt auf einem dauerhaften Daten-
träger zu erklären.

5.2 Bei einem Rücktritt des Kunden vor
Antritt der Reise steht dem Reise-
veranstalter anstelle des Reisepreises eine
Rücktrittsentschädigung zu (§ 651h BGB),
sofern er den Rücktritt nicht zu vertreten
hat und/oder keine unvermeidbaren,
außergewöhnlichen Umstände i.S.d.
§ 651h III BGB vorliegen.

5.3 Bei allen von DIAMIR veranstalteten
Reisen - ausgenommen Schiffsreisen /
Kreuzfahrten - werden
bis 60. Tag vor Reiseantritt 15 %,
bis 31. Tag vor Reiseantritt 20 %,
bis 22. Tag vor Reiseantritt 30 %,
bis 15. Tag vor Reiseantritt 50 %,
bis   7. Tag vor Reiseantritt 75 %,
ab dem 6. Tag vor Reiseantritt 90 % als
Ersatzanspruch gefordert.

5.4 Bei allen von DIAMIR veranstalteten
Schiffsreisen/Kreuzfahrten werden
bis 30. Tag vor Reiseantritt 25 %,
bis 22. Tag vor Reiseantritt 40 %,
bis 15. Tag vor Reiseantritt 60 %,
bis  7.  Tag vor Reiseantritt 80 %,
ab dem 6. Tag vor Reiseantritt 90 % als
Ersatzanspruch gefordert.

5.5 Zusätzlich kann der Preis vermittelter
Leistungen (z.B. Versicherungen, Visa) in
voller Höhe anfallen.

5.6 Bei einer Berechnung nach Ziff. 5.3
bleibt dem Kunden unbenommen, den
Nachweis zu führen, dass dem
Reiseveranstalter im Zusammenhang mit
dem Rücktritt keine oder wesentlich
geringere Kosten entstanden sind.

5.7 Der Reiseveranstalter kann anstelle der
unter Ziff. 5.3 genannten Pauschalen einen
konkret berechneten Entschädigungs-
anspruch als Ersatz für die getroffenen
Reisevorkehrungen und für seine Auf-
wendungen geltend machen. Maßgeblich
für die Berechnung des Ersatzes ist der
Reisepreis unter Abzug der ersparten Auf-
wendungen und etwaigen anderweitigen
Verwendungen der Reiseleistungen. In
diesem Fall wird der Reiseveranstalter die
konkrete Entschädigung berechnen und
begründen.

5.8 Das Recht des Kunden auf Vertrags-
übertragung nach § 651e BGB bleibt von
den vorstehenden Bestimmungen unbe-
rührt.

6. Umbuchungen

6.1 Ein Anspruch des Kunden nach
Vertragsabschluss auf Änderungen hin-
sichtlich des Reisetermins, des Reiseziels,
des Ortes des Reiseantritts, der Unterkunft,
der Beförderungsart oder der Flug-
gesellschaft besteht nicht, sofern der
Reiseveranstalter seine vorvertraglichen
Informationspflichten gem. Art. 250 §§ 1-3
EGBGB erfüllt hat. Sollen auf Wunsch des
Kunden nach Vertragsabschluss und bis
zum 30. Tag vor Reiseantritt Änderungen
hinsichtlich des Reisetermins, des Ortes
des Reiseantritts, der Unterkunft, der
Beförderungsart oder der Fluggesellschaft
vorgenommen werden, wird der Reise-
veranstalter dem Kunden die tatsächlich
anfallenden Kosten pro Person berechnen.
Zusätzlich gilt ein Bearbeitungsentgelt von
50 EUR pro Person als vereinbart.

6.2 Umbuchungswünsche des Kunden, die
ab dem 29. Tag vor Reiseantritt erfolgen,
können, sofern ihre Durchführung über-
haupt möglich ist, nur nach Rücktritt vom
Reisevertrag gemäß Ziffer 5. zu den dort
genannten Bedingungen und gleichzeitig-
er Neuanmeldung durchgeführt werden.
Dieses gilt nicht bei Umbuchungs-
wünschen, die nur geringfügige Kosten
verursachen.

6.3 Umbuchungswünsche hinsichtlich des
Reiseziels sind grundsätzlich nur durch den
Rücktritt vom Reisevertrag (Storno) zu den
in Ziffer 5.3, bzw. 5.7 genannten Bedingun-
gen und nachfolgendem Neuabschluss
möglich.

7. Nicht in Anspruch genommene
Leistungen

Nimmt der Reisende einzelne Reise-
leistungen infolge vorzeitiger Rückreise
oder aus sonstigen Gründen, die der Reise-
veranstalter nicht zu vertreten hat, nicht in
Anspruch, so wird sich der Reise-
veranstalter bei den Leistungsträgern um
Erstattung der ersparten Aufwendungen
bemühen. Diese Verpflichtung entfällt,
wenn es sich um völlig unerhebliche
Leistungen handelt oder wenn eine
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Erstattung nicht möglich gemacht werden
kann oder wenn einer Erstattung
gesetzliche oder behördliche Bestimmun-
gen entgegenstehen.

8. Rücktritt und Kündigung durch
den Reiseveranstalter

Der Reiseveranstalter kann in folgenden
Fällen vor Antritt der Reise vom Reise-
vertrag zurücktreten oder nach Antritt der
Reise den Reisevertrag kündigen:
a) Ohne Einhaltung einer Frist, wenn der
Reisende die Durchführung der Reise
ungeachtet einer Abmahnung nachhaltig
stört oder wenn er sich in solchem Maße
vertragswidrig verhält, dass die sofortige
Aufhebung des Vertrages gerechtfertigt ist.
Kündigt der Reiseveranstalter deshalb den
Vertrag, so behält er den Anspruch auf den
Reisepreis, er muss sich jedoch den Wert
der ersparten Aufwendungen sowie
diejenigen Vorteile anrechnen lassen, die
er aus einer anderweitigen Verwendung
der nicht in Anspruch genommenen
Leistung erlangt.
b) Bei Nichterreichen einer ausgeschrie-
benen oder behördlich festgelegten Min-
destteilnehmerzahl, wenn in der Reise-
ausschreibung für die entsprechende
Reise auf eine Mindestteilnehmerzahl und
die Frist, binnen derer der Rücktritt des
Reiseveranstalters möglich ist, hingewie-
sen wurde, in der im Vertrag bestimmten
Frist, spätestens jedoch bis 28 Tage vor
Reisebeginn.
In jedem Fall ist der Reiseveranstalter
verpflichtet, den Kunden unverzüglich
nach Eintritt der Voraussetzung für die
Nichtdurchführung der Reise hiervon in
Kenntnis zu setzen und ihm die Rücktritts-
erklärung unverzüglich zuzuleiten. Bereits
geleistete Zahlungen auf den Reisepreis
erhält der Kunde unverzüglich zurück.

9. Haftung des Reiseveranstalters

9.1 Der Reiseveranstalter haftet im Rahmen
der Sorgfaltspflicht eines ordentlichen
Kaufmanns für die gewissenhafte Reise-
vorbereitung, die sorgfältige Auswahl und
Überwachung der Leistungsträger und die
ordnungsgemäße Erbringung der bestä-
tigten Reiseleistungen auf der Grundlage
des jeweiligen Angebotes.

9.2 Der Reiseveranstalter haftet nicht für
Leistungsstörungen im Zusammenhang
mit Leistungen, die nicht Bestandteil des
Reisevertrages sind und die der Reisende
ohne Vermittlung des Reiseveranstalters
direkt gebucht und in Anspruch genom-
men hat (z.B. Veranstaltungen, Ausflüge,
Besuche, etc.).

9.3 Die vertragliche Haftung des Reise-
veranstalters ist bei anderen als Körper-
schäden auf den dreifachen Reisepreis
beschränkt, soweit ein Schaden des
Kunden weder vorsätzlich noch grob
fahrlässig herbeigeführt wird oder soweit
der Reiseveranstalter für einen dem
Kunden entstehenden Schaden allein
wegen einer vorsätzlichen oder grob
fahrlässigen Pflichtverletzung eines
gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungs-
gehilfen (beispielsweise Leistungsträger)
verantwortlich ist. Möglicherweise darüber
hinausgehende Ansprüche aufgrund inter-
nationaler Abkommen bleiben von der
Beschränkung unberührt.

9.4 Gelten für eine von einem
Leistungsträger zu erbringende Reise-
leistung internationale Übereinkommen
oder auf solchen beruhende gesetzliche
Vorschriften, nach denen ein Anspruch auf
Schadensersatz nur unter bestimmten
Voraussetzungen oder Beschränkungen
entsteht oder geltend gemacht werden
kann oder unter bestimmten Voraus-
setzungen ausgeschlossen ist, so kann sich
der Reiseveranstalter hierauf berufen.

10. Versicherungen

Sofern nicht anders erwähnt, sind im Reise-
preis keine Versicherungen einge-
schlossen. Der Reiseveranstalter empfiehlt
dem Kunden ausdrücklich den Abschluss
folgender Versicherungen:
- Reiserücktrittkostenversicherung,
- Reisegepäckversicherung,
- Reiseabbruchversicherung,
- Reiseunfallversicherung,
- Reisekrankenversicherung

11. Obliegenheiten des Kunden

11.1 Der Kunde hat den Reiseveranstalter
umgehend davon in Kenntnis zu setzen,
wenn er die erforderlichen Reiseunter-
lagen (Flugscheine, Leistungsgutscheine
und Reiseinformationen) innerhalb der
mitgeteilten Frist vor Reiseantritt nicht
erhalten hat.

11.2 Werden Reiseleistungen nicht
vertragsgemäß erbracht, kann der Kunde
Abhilfe verlangen. Der Kunde ist verpflich-
tet, dem Reiseveranstalter einen aufgetre-
tenen Reisemangel unverzüglich anzuzei-
gen. Die Anzeige hat gegenüber der Reise-
leitung vor Ort, deren Kontaktdaten in den
Reiseunterlagen stehen, zu erfolgen. Ist
eine Reiseleitung nicht vorhanden oder
erreichbar, so sind etwaige Reisemängel
dem Reiseveranstalter an dessen Sitz zur
Kenntnis zu geben (Anschrift siehe Ziff. 20).

11.3 Vertragliche Minderungsansprüche (§
651m BGB) und Schadensersatzansprüche
(§ 651n BGB) sind ausgeschlossen, sofern
der Kunde die Mängelanzeige schuldhaft
unterlässt. Die örtliche Reiseleitung ist be-
auftragt für Abhilfe zu sorgen, sofern dies
möglich ist. Sie ist jedoch nicht befugt,
Ansprüche des Kunden anzuerkennen.

11.4 Will der Kunde den Reisevertrag
wegen eines Reisemangels der in § 615i
BGB bezeichneten Art nach § 615l BGB
oder aus wichtigem, für den Reise-
veranstalter erkennbaren Grund kündigen,
hat er dem Reiseveranstalter zuvor eine
angemessene Frist zu setzen. Dies gilt nur
dann nicht, wenn Abhilfe unmöglich ist
oder vom Reiseveranstalter verweigert
wird oder wenn die sofortige Kündigung
des Vertrages durch ein besonderes, für
den Reiseveranstalter erkennbares Inter-
esse des Kunden gerechtfertigt ist.

11.5 Sofern das Gepäck des Kunden bei
Flugreisen verloren geht, beschädigt wird
oder nicht rechtzeitig ankommt, muss der
Kunde unverzüglich eine schriftliche
Schadensanzeige (P.I.R.) vor Ort bei der
Fluggesellschaft, die die Beförderung
durchgeführt hat, vornehmen.
Die Schadensanzeige ist bei Gepäckverlust
binnen 7 Tagen, bei Verspätungen inner-
halb von 21 Tagen nach Aushändigung, zu
erstatten. Fluggesellschaften lehnen in der
Regel Erstattungen ab, wenn die Scha-
densanzeige nicht ausgefüllt worden ist.
Der Reiseveranstalter übernimmt keine
Haftung für den Verlust bzw. die Beschä-
digung von Wertgegen-ständen oder Geld
im aufgegebenen Gepäck, wenn diese bei
der Aufgabe des Gepäckstückes auf dem
Flugschein nicht ausdrücklich vermerkt
worden sind. Im Übrigen ist der Verlust, die
Beschädigung oder die Fehlleitung von
Reisegepäck dem Reiseveranstalter bzw.
der Reiseleitung unverzüglich anzuzeigen.

11.6 Ansprüche in Fällen der Nichtbeför-
derung, Annullierungen und Verspätun-
gen aus der EU Verordnung Nr. 261/2004
sind ausschließlich an die ausführende
Fluggesellschaft zu richten.

12. Pass-, Visa-, Einreise- und
Gesundheitsbestimmungen

12.1 Der Reiseveranstalter informiert den
Kunden über die Pass- und Visaerforder-
nisse, sowie über gesundheitspolizeiliche
Formalitäten, die für die Reise und den

Aufenthalt erforderlich sind und die
ungefähre Dauer, die für eine Beschaffung
etwaiger Dokumente erforderlich ist. Der
Kunde ist jedoch für die Einhaltung aller
für die Durchführung der Reise wichtigen
Vorschriften selbst verantwortlich. Alle
Nachteile, die aus der Nichtbefolgung
dieser Vorschriften erwachsen, gehen zu
Lasten des Kunden, ausgenommen, wenn
sie durch eine Falsch- oder Nichtinforma-
tion durch den Reiseveranstalter bedingt
sind.

12.2 Sollten Einreisevorschriften einzelner
Länder vom Kunden nicht eingehalten
werden, so dass der Kunde deshalb an der
Reise verhindert ist, kann der Reise-
veranstalter den Kunden mit den entspre-
chenden Rücktrittsgebühren belasten.

12.3 Der Reiseveranstalter haftet nicht für
die rechtzeitige Erteilung und den Zugang
notwendiger Visa, Reisegenehmigungen
und/oder sonstiger Dokumente durch die
jeweilige diplomatische Vertretung, wenn
der Kunde den Reiseveranstalter mit der
Besorgung beauftragt hat, es sei denn,
dass der Reiseveranstalter eigene Pflichten
schuldhaft verletzt hat.

13. Sonderleistungen,
Vergünstigungen

Im Prospekt beworbene Sonderleistungen
bzw. Vergünstigungen der DIAMIR, insbe-
sondere Frühbucherrabatte, werden aus-
drücklich nur bei den von DIAMIR veran-
stalteten Reisen gewährt.  Für entspre-
chende Regelungen anderer Veranstalter
ist DIAMIR nicht verantwortlich.

14. Informationspflicht zur Identität des
ausführenden Luftfahrtunternehmens

Nach der EU-VO 2111/2005 zur
Unterrichtung von Fluggästen über die
Identität des ausführenden Luftfahrt-
unternehmens ist der Reiseveranstalter
verpflichtet, den Kunden bei der Buchung
über die Identität der ausführenden Flug-
gesellschaft der im Zusammenhang mit
der gebuchten Reise zu erbringenden
Flugbeförderungsleistungen zu informie-
ren. Steht bei der Buchung die aus-
führende Fluggesellschaft noch nicht fest,
so ist der Reiseveranstalter verpflichtet,
dem Kunden die Fluggesellschaft(en) zu
nennen, die wahrscheinlich den Flug
durchführen wird bzw. werden.

Sobald dem Reiseveranstalter bekannt ist,
welche Fluggesellschaft den Flug durch-
führen wird, muss der Reiseveranstalter
den Kunden informieren. Wechselt die
dem Kunden als ausführende Fluggesell-
schaft genannte Fluggesellschaft, muss
der Reiseveranstalter den Kunden über
den Wechsel informieren. Der Reiseveran-
stalter muss unverzüglich alle angemes-
senen Schritte einleiten, um sicherzu-
stellen, dass der Kunde so rasch wie mög-
lich über den Wechsel unterrichtet wird.
Im Rahmen des Codesharings ist es mög-
lich, dass die vom Reiseveranstalter
genannte Fluggesellschaft den Flug ganz
oder teilweise durch verbundene Flugge-
sellschaften durchführen lässt. Der Reise-
veranstalter wird dies dem Kunden
schnellstmöglich nach Kenntnis mitteilen.
Eine Leistungsänderung ist damit nicht
verbunden. Die von der EU-Kommission
auf der Basis der EU-VO 2111/2005 ver-

-
cherer Fluggesellschaften ist auf der Inter-
net-Seite des Reiseveranstalters oder unter
http://ec.europa.eu/transport/modes/
air/safety/air-ban/index_de.htm abrufbar.

15. Zollbestimmungen

Der Kunde ist verpflichtet, sowohl die
Zollbestimmungen des bereisten Landes
als auch die des Heimatlandes zu
beachten. Der Kunde ist verpflichtet, sich
selbst über die geltenden Vorschriften zu
informieren.

16. Rechtswahl

Auf das Vertragsverhältnis zwischen dem
Kunden und dem Reiseveranstalter findet
ausschließlich deutsches Recht Anwen-
dung. Dies gilt auch für das gesamte
Rechtsverhältnis. Soweit bei Klagen des
Kunden gegen den Reiseveranstalter im
Ausland für die Haftung des Reise-
veranstalters dem Grunde nach nicht
deutsches Recht angewendet wird, findet
bezüglich der Rechtsfolgen, insbesondere
hinsichtlich Art, Umfang und Höhe von
Ansprüchen des Kunden ausschließlich
deutsches Recht Anwendung.

17. Gerichtsstand

17.1 Der Kunde kann den Reiseveranstalter
nur am Sitz des Unternehmens verklagen.

17.2 Für Klagen des Reiseveranstalters
gegen den Kunden ist der Wohnsitz des
Kunden maßgebend. Für Klagen gegen
Kunden bzw. Vertragspartner des Reise-
vertrages, die Kaufleute, juristische Perso-
nen des öffentlichen oder privaten Rechts
oder Personen sind, die ihren Wohnsitz
oder gewöhnlichen Aufenthaltsort im
Ausland haben, oder deren Wohnsitz oder
gewöhnlicher Aufenthalt im Zeitpunkt der
Klageerhebung nicht bekannt ist, wird als
Gerichtsstand der Sitz des Reiseveranstal-
ters vereinbart.

17.3 Die vorstehenden Bestimmungen
gelten nicht,
a) wenn und insoweit sich aus vertraglich
nicht abdingbaren Bestimmungen inter-
nationaler Abkommen, die auf den
Reisevertrag zwischen dem Kunden und
dem Reiseveranstalter anzuwenden sind,
etwas anderes zugunsten des Kunden
ergibt oder
b) wenn und insoweit auf den Reisevertrag
anwendbare, nicht abdingbare Bestim-
mungen im Mitgliedstaat der EU, dem der
Kunde angehört, für den Kunden günstiger
sind als die genannten Bestimmungen
oder die entsprechenden deutschen
Vorschriften.

18. Hinweis für Verbraucher

18.1 Die Plattform zur außergerichtlichen
Online Streitbeilegung (sog. OS-Plattform)
der EU-Kommission für Reiseverträge, die
online geschlossen wurden, befindet sich
unter http://ec.europa.eu/consumers/odr.

18.2 Der Reiseveranstalter ist nicht bereit
und verpflichtet, an Streitbeilegungs-
verfahren vor einer Verbraucherschlich-
tungsstelle im Sinne des Gesetzes über
Verbraucherstreitbeilegung teilzunehmen.

19. Allgemeine Bestimmungen

Die Unwirksamkeit der einzelnen Bestim-
mungen des Reisevertrages und dieser Be-
dingungen hat nicht die Unwirksamkeit
des gesamten Reisevertrages und dieser
Bedingungen zur Folge.

20. Reiseveranstalter

DIAMIR Erlebnisreisen GmbH
Berthold-Haupt-Str. 2
01257 Dresden/Deutschland
Registergericht: Amtsgericht Dresden
Registernummer: HRB 18847
Geschäftsführer: Jörg Ehrlich,
Thomas Kimmel, Markus Walter

Veranstalter-Haftpflichtversicherung:
HDI Global SE, HDI-Platz 1, 30659
Hannover

Gültig ab Juli 2020

Ausführliche Informationen zur Verarbei-
tung von Kundendaten sind auf dem
Informationsblatt im Katalog bzw. unter
www.diamir.de/datenschutz zusammen-
gefasst



Sicherheit für Ihre Reise!
BEST OF-Rundum-Schutz
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1  Reise-Rücktrittsversicherung

Bei Rücktritt von der Reisebuchung oder verspätetem Antritt der Reise erstatten wir 
die vertraglich geschuldeten Stornokosten bzw. die Hinreise-Mehrkosten. Besonders 
angenehm für Sie: Sie tragen keinen Selbstbehalt (Ausnahme: ambulant behandelte 
Erkrankungen mit 25 % Selbstbehalt).

3  Reise-Krankenversicherung

Bei notwendiger ärztlicher Behandlung im Ausland erstatten wir u. a. die Kosten  
für ambulante und stationäre Behandlungen als Privatpatient, ärztlich verordnete 
Arznei- und Verbandsmittel und übernehmen die Kosten des ärztlich angeordneten 
Rücktransports ins Heimatland. Das Ganze ohne Selbstbehalt für Sie.

2  Urlaubsgarantie (Reiseabbruch-Versicherung)

Bei vorzeitigem Abbruch der Reise erstatten wir entweder den gesamten oder 
anteiligen Reisepreis, abhängig vom Zeitpunkt des Abbruchs. Außerdem tragen  
wir die Mehrkosten bei verspäteter Rückreise und erstatten die nicht in Anspruch 
genommenen Reiseleistungen bei verspätetem Reiseantritt.  
Selbstbehalt: siehe Reise-Rücktrittsversicherung.

5  Notfall-Versicherung

Unser Notruf-Service steht Ihnen während Ihrer Reise an 365 Tagen, rund um die  
Uhr und weltweit zur Verfügung. Dieser beinhaltet u. a. Krankentransporte oder  
Hilfe bei Dokumentenverlust bzw. Verlust von Zahlungsmitteln. Unser Schutzengel 
hilft Ihnen bei einem Schaden an Ihrem Eigentum oder an Ihrem Auto.

6  Reisegepäck-Versicherung

Bei Beschädigung oder Abhandenkommen Ihres mitgeführten Gepäcks ersetzen wir 
Ihnen den Zeitwert bis zu einer Obergrenze von 2.000,– EUR.. Wird Ihr Gepäck nicht 
rechtzeitig ausgeliefert, erstatten wir alle notwendigen Ersatzkäufe bis 500,– EUR. 
Das Ganze ohne Selbstbehalt für Sie.

7  Reise-Haftpflichtversicherung

Sie genießen Versicherungsschutz gegen Schadenersatzansprüche bei Personen- 
und Sachschäden. Die Deckungssumme beträgt max. 1,5 Mio. EUR, davon bei 
Mietsachschäden bis max. 25.000,– EUR (Selbstbehalt bei Mietsachschäden  
beträgt 20 %, min. 50,– EUR).

4  Reise-Unfallversicherung

Im Invaliditätsfall durch einen Unfall zahlen wir Ihnen ein einmaliges Schmerzens- 
geld, je nach Grad der dauerhaften Verletzung. Bei Unfalltod beträgt die Leistung 
20.000,– EUR. Bei Kindern bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres 10.000,– EUR.

Bitte wenden Sie sich bei Fragen an ihren Reiseberater oder schließen Sie die Tarife 

direkt unter www.urlaubsschutz24.de ab. 

Das Werbeblatt gibt den Versicherungsschutz nur zum Teil wieder. Bei einem Versicherungsabschluss erhalten Sie die kompletten Versicherungsbedingungen. 

Bitte schließen Sie Ihre Reiseversicherung möglichst mit der Reisebuchung ab, um von Anfang an den Versicherungsschutz zu genießen. Ansonsten gelten unsere 

Abschlussfristen, die Ihnen Ihr Veranstalter gerne mitteilt. 

BEST OF Rundum-Schutz
Weltweit, bis 45 Tage

Reisepreis

bis EUR

Einzelperson 

EUR

Familie 

EUR

1.000,– 49,– 63,–

1.500,– 62,– 83,–

2.000,– 102,– 132,–

2.500,– 135,– 167,–

3.000,– 165,– 200,–

3.500,– 199,– 240,–

4.000,– 215,– 255,–

4.500,– 239,– 279,–

5.000,– 275,– 315,–

6.000,– 312,– 352,–

7.000,– 381,– 425,–

8.000,– 435,– 485,–

9.000,– 488,– 548,–

10.000,– 552,– 622,–

20.000,– 6,00 % 6,70 %
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Reise- 
Rücktritt + 
Urlaubs- 
garantie
Weltweit

Reise- 
Rücktritt

Weltweit

Reisepreis

bis EUR

Einzelperson 

EUR

Einzelperson 

EUR

1.000,– 33,– 29,–

1.500,– 42,– 38,–

2.000,– 62,– 52,–

2.500,– 85,– 75,–

3.000,– 115,– 95,–

3.500,– 141,– 115,–

4.000,– 155,– 125,–

4.500,– 169,– 149,–

5.000,– 195,– 175,–

6.000,– 252,– 199,–

7.000,– 311,– 251,–

8.000,– 355,– 285,–

9.000,– 398,– 318,–

10.000,– 452,– 362,–

20.000,– 5,20 % 3,80 %

1   2 1



Erstinformation gemäß § 66 VVG (erlaubnisfreier Reiseannexvertrieb)

Ihre HanseMerkur Reiseversicherung wird vermittelt von:

DIAMIR Erlebnisreisen GmbH

Berthold-Haupt-Str. 2

01257 Dresden

Kontaktdaten der Beschwerde- und Schlichtungsstelle:

Versicherungsombudsmann e.V.

Postfach 08 06 32, 10006 Berlin

Telefon 0800 3696000

Fax 0800 3699000

E-Mail Beschwerde@versicherungsombudsmann.de

Weitere Informationen finden Sie im Internet: www.versicherungsombudsmann.de

BEST OF Ergänzungsschutz

Reisedauer 

bis

Einzelperson 

EUR

Familie 

EUR

31 Tage 69,– 139,–

45 Tage 89,– 199,–

60 Tage 129,– –

90 Tage 175,– –

120 Tage 219,– –
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